
 
 
Änderungen in der Ausbildungsordnung  
Maurer/Maurerin 
 
1. Berufsprofil ( völlig neu) 
 

1. Einrichten und Absichern von Baustellen, 

2. Umsetzen von Planvorgaben (Lage, Höhe, Material) in die Natur, 

3. Herstellen, Renovieren, Restaurieren und Adaptieren von Bauwerksteilen, 
Bauwerken und Maurerwerken mit verschiedenen Baustoffen, 

4. Herstellen von Schalungen, Bewehrungen, Beton und Estrichen, 

5. Einbauen von Dämmstoffen zur Kälte, Wärme, Schall- und Branddämmung, 

6. Ausführen von Versetzarbeiten, 

7. Verputzen von Innen- und Außenflächen, 

8. Veredeln von Mauerwerk und Herstellen von Außenwandverkleidungen, 

9. Ausführen der Arbeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Sicherheitsvorschriften, Normen und Umweltstandards. 

 
2. Berufsbild  
 
Im Folgenden werden neue bzw. wesentlich geänderte Berufsbildpositionen angeführt. 
Wurden nur Fachausdrücke oder Satzteile geändert, so sind diese fett hervorgehoben. 
 

1. Kenntnis der Betriebs- und Rechtsform des Lehrbetriebs (1. Lehrjahr) 

2. Kenntnis des organisatorischen Aufbaus und der Aufgaben und Zuständigkeiten 
der einzelnen Betriebsbereiche (1. und 2. Lehrjahr) 

3. Einführung in die Aufgaben, die Branchenstellung und das Angebot des 
Lehrbetriebs (1. Lehrjahr) 
Kenntnis der Marktposition und des Kundenkreises des Lehrbetriebes  
(2. bis 3. Lehrjahr) 

4. Kenntnis über die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes (1. bis 3. Lehrjahr) 

5. Grundkenntnisse (1. und 2. Lehrjahr) bzw. Kenntnisse (3. Lehrjahr) der 
schädlichen Einflüsse auf Baumaterialien und der Maßnahmen zu deren Abwehr 
(neu: im alten Berufsbild nur Grundkenntnisse) 

6. Mitarbeit beim Einrichten und Absichern von Baustellen (1. und 2. Lehrjahr) 
Einrichten und Absichern von Baustellen (3. Lehrjahr) 

7. Messen, Fluchten und Anlegen mit einfachen Vermessungsgeräten   
(1. Lehrjahr) 
Grundkenntnisse des Messens mit Nivelliergerät, Theodolit und Laser  
(3. Lehrjahr) 

8. Herstellen von Schnurgerüsten (1. bis 2. Lehrjahr) 
Alt: Aufstellen und Einrichten von Schnurgerüsten 



9. Aufnehmen und Vermessen von einfachen Bauteilen (1. bis 2. Lehrjahr) 
Erstellen von einfachen Aufmassskizzen (3. Lehrjahr) 
Alt: Skizzieren (1. bis 3. Lehrjahr) 

10. Herstellen von Mörtel und Betonmischungen: nur im 1. Lehrjahr; im alten 
Berufsbild 1. bis 3. Lehrjahr 

11. Grundkenntnisse (nicht mehr Kenntnisse) der Gewölbe, Bogen-, Sichtflächen 
und Natursteinmauerwerk (2. bis 3. Lehrjahr) 

12. Ausführen von Versetzarbeiten (zB Türen, Fenster, Gitter, Einbauteile)  
(2. bis 3. Lehrjahr) 

13. Biegen und Verlegen von Baustahl nach Biegeplänen und Bewehrungsplänen 
(2. bis 3. Lehrjahr) 

14. Verlegen von Fertigteildecken und vorgefertigten Stahlbetonbauteilen; Herstellen 
von Stahlbetondecken aus Ortbeton (2. bis 3. Lehrjahr) 

15. Verputzen von Innen- und Außenflächen (früher -wänden) bei verschiedenen 
Putzträgern und Dämmsystemen (2. bis 3. Lehrjahr) 

16. Grundkenntnisse der Kälte-, Wärme, Brand- und Schalldämmung (2.  bis 3. 
Lehrjahr) 

17. Verarbeiten von Dämmstoffen zur Kälte-, Wärme, Brand- und Schalldämmung 
(1. bis 3. Lehrjahr) 

18. Verarbeiten von Dämmstoffen (2. bis 3. Lehrjahr) 
Alt: Einfaches Verarbeiten von Dämmstoffen 

19. Herstellen von Schlitzen, Durchbrüchen und Öffnungen (1. Lehrjahr) 
Alt: Stemmen, Schlitzen 

20. Verlegen von Rohrkanälen samt Putzschachtherstellung sowie Prüfen auf 
Dichtheit (2. bis 3. Lehrjahr) 

21. Kenntnis der betriebsspezifischen Hard- und Software, des Internets und der 
Digitalfotografie (1. und 2. Lehrjahr) 

22. Führen von Gesprächen mit Vorgesetzten, Kollegen, Kunden und Lieferanten 
unter Beachtung der fachgerechten Ausdrucksweise (1. bis 3. Lehrjahr) 

23. Kenntnis über Inhalt und Ziel der Ausbildung sowie über wesentliche einschlägige 
Weiterbildungsmöglichkeiten (1. bis 3. Lehrjahr) 

24. Grundkenntnis der Erstversorgung bei betriebsspezifischen Arbeitsunfällen (1. bis 
3. Lehrjahr) 

25. Die für den Lehrberuf relevanten Maßnahmen und Vorschriften zum Schutz der 
Umwelt: Grundkenntnisse der betrieblichen Maßnahmen zum sinnvollen 
Energieeinsatz im berufsrelevanten Arbeitsbereich; Grundkenntnisse der 
Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen auf der Baustelle (zB 
Baurestmassentrennung, Recycling, Entsorgung, Gewässerschutz) (1. bis 3. 
Lehrjahr) 

 


